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§ 337 GewO 1994
 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Die in diesem Bundesgesetz (in den §§ 53, 76a Abs. 9, 113 Abs. 3 bis 5, 123 Abs. 4, 125 Abs. 2, 286, 289 bis 293

und 355) festgelegten Aufgaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der Durchführung des

Verwaltungsstrafverfahrens solche des eigenen Wirkungsbereiches.

2. (2)Die in diesem Bundesgesetz in den §§ 24 Abs. 1, 119 Abs. 5, 136a Abs. 6a, 136c, 137b Abs. 3a, 350, 351, 352,

352a Abs. 2 und 352b festgelegten Aufgaben von Wirtschaftskammern und Fachorganisationen sowie bei diesen

eingerichteten Stellen sind solche des übertragenen Wirkungsbereiches der Organisationen der gewerblichen

Wirtschaft. Die jeweils genannten Selbstverwaltungskörper und Stellen sind bei der Besorgung dieser Aufgaben

an die Weisungen des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gebunden.
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